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Hangsicherungsmaßnahmen im Bereich von km 25+045 bis km 32+950 

6. Planänderung vom 17.05.2013 

Die Regierung von Oberbayern erlässt folgenden 

Planänderungsbeschluss 

A. Entscheidung 

1. Änderung des Plans 

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 03.12.2009 

(Az.: 32-4354.1-A 94-6) für den Neubau der BAB A 94 zwischen Pastetten und 

Dorfen in der zuletzt durch Planänderungsbeschluss vom 23.08.2013 (Az.: 

32-4354.1 -3-1) geänderten Fassung wird nach Maßgabe der unter Ziffer 2 

aufgeführten Planunterlagen, die Bestandteil dieses Beschlusses sind, geändert. 

2. Festgestellte Planunterlagen 

Folgende Unterlagen vom 17.05.2013 sind Bestandteil dieses 

Planänderungsbeschlusses: 

Unterlage Blatt Nr. Bezeichnung Maßstab Nr. 

1 E Erläuteru ngsbericht 

3E 5 Lageplan mit Grüneintragungen 1:2.000 

3E 6 Lageplan mit Grüneintragungen 1:2000 

3E 7 Lageplan mit Grüneintragungen 1:2.000 

3E Ba Lageplan mit Grüneintragungen 1:2.000 

3E 9 Lageplan mit Grüneintragungen 1:2.000 

4E 6 Streckenhöhenplan mit Grüneintragungen 1 :2.000/200 
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Unterlage 
Blatt Nr. Bezeichnung Maßstab 

Nr. 

4E 8 Streckenhöhenplan mit Grüneintragungen 1 :2.000/200 

6E 
Auszug aus dem Bauwerksverzeichnis mit 

Grüneintragungen 

11 E 3 Luftbild zur Lärmberechnung 1:5.000 

11 E 4 Luftbild zur Lärmberechnung 1:5.000 

11 E 5 Luftbild zur Lärmberechnung 1:5.000 

Auf die in den Planänderungsunterlagen nachrichtlich enthaltenen weiteren 

Dokumente wird hingewiesen. 

Die mit Planfeststellungsbeschluss vom 03.12.2009 festgestellten Planunterlagen in 

der zuletzt mit Planänderungsbeschluss vom 23.08.2013 geänderten Fassung 

werden insoweit ersetzt, als sie mit den in diesem Änderungsbeschluss 

festgestellten Planunterlagen nicht übereinstimmen. Im Übrigen bleibt der 

Planfeststellungsbeschluss vom 03.12.2009 in der zuletzt geänderten Fassung 

unverändert gültig. 

3. Nebenbestimmungen 

Die Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses vom 03.12.2009 werden 

um folgende Nebenbestimmung ergänzt bzw. geändert: 

In Abänderung der Nebenbestimmung A 3.5.1 des Beschlusses vom 03.12.2009 ist 

im Bereich von km ·25+045 bis km 32+950 für die Straßenoberfläche auf beiden 

Richtungsfahrbahnen ein lärmmindernder Belag zu verwenden, der den 

Anforderungen eines Korrekturwertes Ds1r0 von - 3 dB(A) gemäß Tabelle 4 zu Ziffer 

4.4.1.1.3 der RLS-90 entspricht. 

4. Wasserrechtliche Erlaubnis 

4.1 Gegenstand der wasserrechtlichen Gestattung 

Dem Freistaat Bayern wird die gehobene Erlaubnis für das Einbringen von 

Bohrpfählen entsprechend den Planänderungsunterlagen vom 07.05.2013 in 

Grundwasser führende Schichten erteilt. 

4.2 Erlaubnisbedingungen und Auflagen 

Für die erlaubte Gewässerbenutzung sind die einschlägigen Vorschriften des WHG 

und BayWG mit den dazu ergangenen Verordnungen maßgebend. Die hiernach 

bestehenden Rechte, Verpflichtungen und Vorbehalte sind in den folgenden 

Erlaubnisbedingungen und -auflagen grundsätzlich nicht enthalten. 
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4.2.1 Baubeginn und Bauende sind dem Wasserwirtschaftsamt München, Heßstraße 128, 

80797 München, anzuzeigen. 

4.2.2 Änderungen der erlaubten Art und des erlaubten Umfangs der Gewässerbenutzung, 

Änderungen der baulichen Anlagen sowie Änderungen der Betriebs- und 

Verfahrensweise sind unverzüglich dem Wasserwirtschaftsamt München und dem 

Landratsamt Erding, Untere Wasserrechtsbehörde, anzuzeigen. Zudem ist 

rechtzeitig vorher unter Vorlage entsprechender Unterlagen eine hierzu erforderliche 

Erlaubnis zu beantragen. 

5. Sofortige Vollziehbarkeit 

Dieser Beschluss ist gemäß § 17 e Abs. 2 Satz 1 FStrG sofort vollziehbar. 

6. Kostenentscheidung 

Der Freistaat Bayern trägt die Kosten des Verfahrens. Für diesen Beschluss wird 

keine Gebühr erhoben. Auslagen sind nicht angefallen. 

B. Sachverhalt 

1. Beschreibung der Planänderung 

Die vorliegende Planänderung in der Fassung der Planunterlagen vom 17.05.2013 

beinhaltet im Wesentlichen folgende Neuerungen: 

- Maßnahmen zur Böschungsentwässerung, insbesondere Einbau von Rigolen und 

Sickerstützscheiben zur schadlosen Ableitung von Niederschlags- und 

Schichtwasser bei erosionsempfindlichen Böden. 

Abschnittsweise Verringerung der Böschungsneigung in Einschnittslagen 

innerhalb der bereits planfestgestellten Grunderwerbsgrenzen von 1: 1,5 auf 1 :2. 

Maßnahmen zur lagemäßigen Sicherung der Einschnittsböschungen, 

insbesondere Errichtung von drei Bohrpfahlwänden am Böschungsfuß zum 

Abfangen der flacheren Böschungsneigung, Anordnung von Sickerstützscheiben 

sowie eine entsprechende Anpassung der Entwässerungsanlagen. 

Anpassung der Gestaltung der geänderten Einschnittsböschungen 

landschaftspflegerische Maßnahme G1 

Einbau eines lärmmindernder Fahrbahnbelags im Bereich von km 25+045 bis 

km 32+950 in beiden Richtungsfahrbahnen mit einem Korrekturwert Dsira von -

3 dB(A), statt wie bisher planfestgestellt von -2 dB(A) 
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Anlass der Planänderung ist insbesondere, dass für die Ausführungsplanung durch 

die Autobahndirektion Südbayern im Jahr 2011 Baugrunduntersuchungen ab km 

24+900 Richtung Osten und die Erstellung von Baugrund- und Gründungsgutachten 

für die Erdbauwerke in Auftrag gegeben wurden. Ergebnis dieser 

Baugrundgutachten ist, dass in den untersuchten Bereichen zwischen km. 25+045 

und km 34+423 wasserempfindliche bis sehr wasserempfindliche Böden und sehr 

erosionsempfindliche Sande vorzufinden sind. 

Aufgrund dieser hohen Erosionsempfindlichkeit der anstehenden Böden sind daher 

verschiedene Hangsicherungsmaßnahmen, bestehend aus Maßnahmen zur 

Entwässerung und Maßnahmen zur lagemäßigen Skherung der 

Einschnittsböschungen, erforderlich. 

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Entwässerung ist im Bereich der 

Hangsicherungsmaßnahmen von km 25+045 bis km 32+950 in den bislang 

planfestgestellten Unterlagen vorgesehen, das gesamte Oberflächenwasser zur 

schadlosen Ableitung und Vorreinigung in die Entwässerungsanlagen 6.1 (von km 

24+190) bis 12 (bis km 33+120) einzuleiten. 

Diese Entwässerung wird für das in Teilbereichen der Einschnitte anfallende 

Böschungswasser geändert. Davon betroffen sind die Abschnitte in denen 

Stützwände geplant sind und Abschnitte bei denen die Querneigung der Fahrbahn 

vori der Böschung abgewandt ist. Hierbei ist eine von der Straßenentwässerung 

getrennte Fassung des Böschungswassers mittels auf der Vorderseite der 

Stützwände bzw. auf der der Straßenquerneigung abgewandten Straßenseite längs 

verlaufenden Rohren vorgesehen (separate Böschungsentwässerung). Im Bereich 

der nunmehr geplanten Bohrpfahlwände wird hierfür am Fuß der nach oben hin an 

die jeweilige Bohrpfahlwand angrenzenden Einschnittsböschung eine 

Entwässerungsmulde eingerichtet, um das von der Böschung ankommende 

Oberflächenwasser zu sammeln. Anschließend kann das gesammelte 

Oberflächenwasser über, in unbewehrten Bohrpfählen angeordnete, Rohre abfließen 

und der Böschungsentwässerung an der der Autobahn zugewandten 

Bohrpfahlwandseite zufließen. 

Das anfallende Böschungswasser wird auf diese Weise aus den 

Einschnittsbereichen geleitet und breitflächig versickert oder in den nächsten 

Vorfluter eingeleitet. Durch diese nunmehr separate Böschungsentwässerung 

werden die Entwässerungsbecken gegenüber der ursprünglichen Planfeststellung 

mit weniger Wasser beaufschlagt. 

Gegenstand der Planänderung ist zudem die Art der Fassung des 

Oberflächenwassers im Bereich der Einschnittsböschungen. Anders als 

planfestgestellt, fließt das Oberflächenwasser nicht breitflächig über die 
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Einschnittsböschungen den am Fuß des Einschnittes angeordneten 

Entwässerungsleitungen zu, sondern wird durch die Anordnung von Rigolen bereits 

im Böschungsbereich gefasst, gesammelt · und der separaten 

Böschungsentwässerung zugeführt. 

Als Maßnahmen zur lagemäßigen Hangsicherung wird die Regelböschungsneigung 

von 1: 1,5 auf 1 :2 verringert, da aufgrund der vorgefundenen Bodenarten, 

Bodeneigenschaften und Schichtwasservorkommen die in den Baugrundgutachten 

durchgeführten Standsicherheitsberechnungen ergeben haben, dass eine 

ausreichende Standsicherheit hier erst bei einer Regelböschungsneigung von 1 :2 

angenommen werden kann. 

Um dabei die Grunderwerbsgrenzen der Planfeststellung vom 03.12.2009 einhalten 

zu können; werden in Teilbereichen am Fuß der Einschnittsböschungen zudem 

Stützwände angeordnet und es wird auf die ursprünglich geplanten Bermen 

verzichtet. Aufgrund des in den Baugrunduntersuchungen vorgefundenen hohen 

Rammwiderstands des Bodens werden als Stützwände dabei Bohrpfahlwande 

ausgeführt. 

Aufgrund der Änderung der Einschnittsböschungen wird eine Anpassung der im 

Beschluss vom 03.12.2009 planfestgestellten landschaftspflegerischen 

· Gestaltungsmaßnahme G 1 (landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der 

Straßenböschungen und Anschlussstellen im gesamten Streckenabschnitt) 

notwendig. Die hier bislang vorgesehene Begrünung und Bepflanzung kann dabei 

grundsätzlich auch weiterhin durchgeführt werden Es können die genauen Standorte 

der einzelnen Flächen mit Gras- und Krautfluren bzw. mit Baum- und 

Strauchpflanzungen jedoch erst im Rahmen der landschaftspflegerischen 

Ausführungsplanung und gegebenenfalls erst im Rahmen der Bauausführung 

abmessungsgenau festgelegt werden, da hierfür die genaue Lage der · 

durchzuführenden bautechnischen Maßnahmen bekannt sein muss und die örtlichen 

Verhältnisse entscheidend sind. 

Um im Zuge der Hangsicherungsmaßnahmen nachteilige schalltechnische 

Auswirkungen aus der Anordnung der Bohrpfahlwände und der Verschiebung der 

Böschungskanten zu vermeiden und die in dem Beschluss vom 03.12.2009 

festgestellten Lärmpegel an allen Immissionsorten im gegenständlichen Bereich 

weiterhin beizubehalten, wird im Bereich von km 25+045 bis km 32+950 in beiden 

Richtungsfahrbahnen nunmehr ein lärmmindernder Fahrbahnbelag mit einem 

Korrekturwert Ds1r0 von - 3 dB(A), statt wie bisher planfestgestellt von - 2 dB(A), 

eingebaut. 
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Zur weiteren Sachverhaltsdarstellung und Begründung des Antrags verweisen wir 

auf die Erläuterungen in der Planunterlage 1 E vom 17.05.2013. 

2. Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

Mit Beschluss vom 03.12.2009 erfolgte die Planfeststellung für den Neubau der 

BAB A 94 München - Pocking im Abschnitt Pastetten-Dorfen von Bau-km 16+980 

bis Bau-km 34+423. 

Zu diesem Planfeststellungsbeschluss ergingen zwischenzeitlich folgende 

ergänzende bzw. abändernde Entscheidungen durch die Regierung von 

Oberbayern: 

Planergänzungsbeschluss vom 13.10.2010 (Az. 32-4354.1-A94-6.1) 

Planänderungsbeschluss vom 11.07.2011 (Az. 32.:.4354.1-A94-6.1) 

Planänderungsbeschluss vom 28.07.2011 (Az. 32-4354.1-A94-6.2) 

Planänderungsbeschluss vom 17.11.2011 (Az. 32-4354.1-A94-6.3) 

Planänderungsbeschluss vom 02.05.2012 (Az. 32-4354.1-A94-6.4). 

Planänderungsbeschluss vom 23.08.2013 (Az.: 32-4354.1-3-1) 

Mit Schreiben vom 30.07.2013 beantragte die Autobahndirektion Südbayern 

nunmehr die vorliegende Planänderung für dieses Vorhaben. 

Das Wasserwirtschaftsamt München, das Landratsamt Erding sowie die höhere 

Naturschutzbehörde wurden zu der vorliegenden Planänderung angehört. 

C~ Entscheidungsgründe 

Die Entscheidung beruht auf folgenden rechtlichen Erwägungen: 

1. Verfahrensrechtliche Bewertung 

Die Regierung von Oberbayern ist gemäß Art. 39 Abs. 1 und 2 BayStrWG und Art. 3 

BayVwVfG die sachlich und örtlich zuständige Behörde für das Anhörungsverfahren 

und die Planfeststellung. 

Nach § 17d FStrG i. V. m. Art. 76 Abs.1 BayVwVfG bedarf die Änderung eines 

festgestellten Planes vor Fertigstellung eines Bauvorhabens im Regelfall der 

Durchführung eines neuen Planfeststellungsverfahrens nach Maßgabe der §§ 17a ff. 

FStrG i. V . m. Art. 73 ff. BayVwVfG. 

Gemäß Art. 76 Abs. 2 BayVwVfG kann die Planfeststellungsbehörde jedoch bei 

Planänderungen von unwesentlicher Bedeutung vor Fertigstellung des Vorhabens 

von einem neuen Planfeststellungsverfahren absehen, wenn die Belange anderer 

nicht berührt werden oder wenn die Betroffenen der Änderung zugestimmt haben. 
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Führt die Planfeststellungsbehörde in diesen Fällen oder in anderen Fällen einer 

Planänderung von unwesentlicher Bedeutung ein (vereinfachtes) 

Planfeststellungsverfahren durch, so bedarf es keines Anhörungsverfahrens und 

keiner öffentlichen Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses (Art. 76 Abs. 3 

BayVwVfG). 

Eine Planänderung von unwesentlicher Bedeutung im Sinne von Art. 76 Abs. 2 und 

Abs. 3 BayVwVfG liegt dann vor, wenn die Änderung der Pläne im Verhältnis zur 

vorangegangenen, mit einem Planfeststellungsbeschluss abgeschlossenen 

Gesamtplanung nicht erheblich ist, also Umfang, Zweck und Gesamtauswirkungen 

des Vorhabens im wesentlichen gleich bleiben. 

Diese Abweichung vom Grundsatz des Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG ist hier gegeben. 

Bei der vorliegend beantragten Planänderung handelt es sich um eine solche von 

unwesentlicher Bedeutung, da die Identität des planfestgestellten Vorhaben_s durch 

die Planänderung nicht angetastet wird, die mit der ursprünglichen Planung verfolgte 

Zielsetzung unberührt bleibt und mit der Planänderung weiter verfolgt wird. Es 

werden vorliegend lediglich in einem räumlich abgrenzbaren Teil aufgrund der 

unvorhergesehen vorgefundenen Bodenverhältnisse Anpassungen zur Sicherung 

der Einschnittsböschungen vorgenommen, durch welche der Abwägungsvorgang 

und das Abwägungsergebnis des Planfeststellungsbeschlusses vom 03.12.2009 

nach Struktur und Inhalt nicht angetastet werden. Das Gefüge der ursprünglichen 

Planung bleibt auch nach der Änderung in seinen Grundzügen unberührt. Seine 

Identität und Zielsetzung bleiben gewahrt, da sich die Planänderung auf einen 

untergeor~neten Teil der Planung beschränkt. . 

Zusätzliche Belastungen von einigem Gewicht für die Umgebung oder hinsichtlich 

einzelner öffentlicher oder privater Belange sind durch die Planänderung ebenfalls 

nicht zu erwarten, so dass die bereits getroffene Abwägun_g aller einzustellenden 

Belange in ihrer Komposition unangetastet bleibt. 

Obwohl es sich bei der vorliegenden Änderung somit um eine solche von 

unwesentlicher Bedeutung im Sinne von Art. 76 Abs. 2 BayVwVfG handelt, haben 

wir ein Planfeststellungsverfahren in Form eines vereinfachten Verfahrens nach 

Art. 76 Abs. 3 BayVwVfG durchgeführt, da vorliegend auch über eine 

wasserrechtliche Zulassung und Nebenbestimmungen zu befinden war. 

Auf die Durchführung eines förmlichen Anhörungsverfahrens und die öffentliche 

Bekanntmachung des Planänderungsbeschlusses konnte nach 

Art 76 Abs. 3 BayVwVfG verzichtet werden. 
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2. Materiell-rechtliche Würdigung der Planänderung 

2.1 Erforderlichkeit der Planänderung 

Die -vorliegende Planänderung ist erforderlich, da ~ich die ursprünglich 

planfestgestellte Ausführung der Einschnittsböschungen im Bereich von 

km 25+045 bis km 32+950 aufgrund durchgeführter Baugrundbegutachtungen als 

· nicht ausreichend standfest erwiesen und sich gezeigt hat, dass aufgrund der 

Erosionsempfindlichkeit der anstehenden Böden die vorliegenden 

Hangsicherungsmaßnahmen, bestehend aus Maßnahmen zur 

Böschungsentwässerung und Maßnahmen zur lagemäßigen Sicherung der 

Einschnittsböschungen notwendig sind, um eine ausreichende Standsicherheit zu 

gewährleisten. 

Daher ist es vernünftiger Weise geboten, diese Maßnahmen und die daraus 

resultierenden weiteren Anpassungen, wie sie hier beantragt wurden, vorzunehmen. 

2.2 Öffentliche Belange 

Öffentliche Belange stehen der beantragten Änderung des festgestellten Plans nicht 

entgegen. Das Wasserwirtschaftsamt München, die untere Wasserbehörde am 

Landratsamt Erding, die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Erding sowie 

die höhere Naturschutzbehörde der Regierung · von Oberbayern haben der 

beantragten Planänderung zugestimmt. 

2.2.1 . Verkehrslärmschutz · 

Im Zuge der vorliegenden Planänderung wird zur Vermeidung nachteiliger 

schalltechnischer Auswirkungen in dem Bereich von km 25+045 bis km 32+950 auf 

beiden Richtungsfahrbahnen ein Fahrbahnbelag mit einer lärmmindernden Wirkung 

von - 3 dB(A) aufgebracht. Diese gegenüber der ursprünglichen Planfeststellung 

um - 1 dB(A) erhöhte Lärmminderung des Fahrbahnbelages führt dazu, dass an . 

allen Immissionsorten die Lärmpegel des Beschlusses vom 03.12.2009 weiterhin 

unverändert beibehalten werden bzw. sich dem gegenüber zum Teil eine 

Pegelminderung von 1 dB(A)ergibt. 

Die Planänderung führt daher zu keiner zusätzlichen Verkehrslärmbelastung. 

2.2.2 Natur- und Land!?chaftsschutz 

Nach Überprüfung durch die 1,mtere und die höhere Naturschutzbehörde beinhaltet 

die vorliegende Planänderung keine negativen Auswirkungen · auf Belange des 

Natur- und Landschaftsschutzes. 

Die Hangsicherungsmaßnahmen bringen gegenüber der bisherigen Planung keine 

Änderung der projektspezifischen Wirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet 

„lsental mit Nebenbächen" (DE 7739-371) mit sich. 
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Weitere nach dem BNatSchG und dem BayNatSchG geschützte Teile von Natur und 

Landschaft werden durch die Planänderung ebenfalls nicht betroffen. 

Auch hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Beurteilung ergibt sich gegenüber dem 

Beschluss vom 03.12.2009 durch die vorliegenden Maßnahmen keine Änderung. 

Die für den ~ollisionsschutz des Großen Mausohrs bei angrenzendem Grünland 

erforderlichen dichten Gehölzpflanzungen beidseits der Trasse können auch bei 

Einbau von Rigolen in den Böschungen hergestellt werden. Ebenso werden die mit 

den Pflanzungen verbundenen sonstigen Schutzwirkungen für geschützte Tierarten 

zukünftig auch mit einer geänderten Anordnung der Böschungsbepflanzung erreicht. 

Durch die von der Planänderung umfassten Maßnahmen ergibt sich schließlich kein 

zusätzlicher Kompensationsbedarf für Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne der 

§§ 14, 15 BNatSchG. Der von der unteren Naturschutzbehörde vorgeschlagene 

Vorbehalt für derzeit nicht erkennbare erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft war nicht in die Entscheidung aufzunehmen. Die durch die beantragte 

Planänderung ausgelösten Auswirkungen auf Natur und Landschaft können 

abschließend beurteilt werden, so dass die für einen Vorbehalt nach Art. 74 Abs. 3 

BayVwVfG erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. 

2.2.3 Gewässerschutz, Begründung der wasserrechtlichen Erlaubnis 

Das geplante Einbringen der Bohrpfähle ist geeignet, ein Aufstauen, Absenken oder 

Umleiten von Grundwasser im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG zu bewirken. Im 

überschnittenen Teil der Bohrpfahlwände sind dem Wasserwirtschaftsamt München 

zufolge Einflüsse auf bestehende Wasserwegsamkeiten mit zustromseitigem 

Aufstau und abstromseitigen Absenkungen bisheriger Grundwasserspiegel möglich. 

Bedingt durch die Einschnittstiefe liegen die beeinflussten Bereiche aber derartig 

weit unter der natürlichen Geländeoberfläche, dass Auswirkungen auf angrenzende 

land- und forstwirtschaftliche Flächen und auch weiter entfernte Bebauung nach 

gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu befürchten sind. 

Diese Gewässerbenutzung bedarf gern. § 8 WHG einer wasserrechtlichen 

Gestattung, die von der Konzentrationswirkung der Planfeststellung gemäß § 19 

Abs. 1 WHG nicht erfasst, sondern unter Ziffer A 4.1 des Beschlusstenors gesondert 

ausgesprochen wird. 

Die Gestattung kann hier in der Form der gehobenen Erlaubnis gern . § 15 WHG 

erteilt werden. Bei Beachtung der unter Ziffer A 4.2 dieses Beschlusses 

angeordneten Auflagen sind Beeinträchtigungen des öffentlichen Wohls (§ 12 WHG) 

sowie Rechtsbeeinträchtigungen und Nachteile für Dritte (§§ 14 Abs. 3, 14 Abs. 4 

WHG) nicht zu erwarten. 

Die Nebenbestimmungen gemäß A 4.2 des Tenors beruhen auf§ 13 WHG. 
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Die zuständige Wasserrechtsbehörde am Landratsamt Erding hat Ihr Einvernehmen 

gemäß § 19 Abs. 3 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 BayWG erteilt. Das Wasserwirtschaftsamt 

München hat der Erlaubniserteilung ebenfalls zugestimmt. 

In Ansehung der geplanten Maßnahmen einer separaten Böschungsentwässerung 

bedarf es aufgrund der Regelungen unter Ziffer 4.3.12 des Tenors des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 03.12.2009 keiner neuerlichen wasserrechtlichen 

Beurteilung. 

Dort ist ausgeführt, dass im Fall des Auftretens ergiebigerer Hang- und 

Schichtwasserauftritte bei der Herstellung der Geländeeinschnitte, deren Schüttung 

auch mehrere Tage nach ihrem Anschnitt noch anhält, diese in ihrer Lage und Höhe 

einzumessen, dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu . melden und in 

Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt geeignete Maßnahmen zur Fassung 

und schadlosen Ableitung solchen Wassers zu treffen sind. 

Bei den vorgesehenen Maßnahmen zur Böschungsentwässerung handelt es sich 

um solche - wenn auch bereits vorab im Zuge der Baugrunduntersuchungen und 

nicht erst bei der eigentlichen Herstellung der Geländeeinschnitte für erforderlich 

erkannte - Maßnahmen, die von der vorgenannten Regelung folglich bereits erfasst 

sind. Dies wurde seitens des Wasserwirtschaftsamt München ausdrücklich bestätigt. 

2.3 Private Belange 

Auch private Belange stehen der Planänderung. nicht entgegen. 

Die Planänderung löst gegenüber der bereits festgestellten Planung keine 

zusätzliche Betroffenheit von Belangen Privater aus. 

Insbesondere bringt die Planänderung keine zusätzliche Grundinanspruchnahme mit 

sich und die Lärmbelastung der Anwohner bleibt durch den Einbau des erhöht 

lärmmindernden Belages mit einem Korrekturwert Ds1ro von - 3 dB(A) unverändert 

bzw. verbessert sich allenfalls. 

Sonstige private Belange, welche durch die Planänderung berührt sein könnten, sind 

nicht ersichtlich. 

3. Gesamtergebnis 

Unter Berücksichtigung und Abwägung aller im Verfahren bekannt gewordenen 

Belange lässt sich feststellen, dass sich die Planänderung vom 17.05.2013 als 

geboten darstellt. 
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4. Sofortige Vollziehbarkeit 

Für den Bau der A 94 im Abschnitt zwischen Pastetten und Dorfen ist nach dem 

geltenden Bedarfsplan für die Bundesfernstraße 2004 (BGBI 1. 2004 S. 2574 -

Beilage zum FStrAbG in der Fassung vom 4. Oktober als Faltblatt) vordringlicher 

Bedarf festgestellt. Eine Anfechtungsklage gegen den vorliegenden Beschluss hat 

deshalb gemäß § 17 e Abs. 2 Satz 1 FStrG keine aufschiebende Wirkung. 

5. Kostenentscheidung 

Die Entscheidung über die Kosten stützt sich auf Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 des 

KG vom 20.02.1998 (GVBI 5/1998, Seite 43) . Von der Zahlung de·r Gebühr ist der 

Freistaat Bayern nach Art. 4 Satz 1 Nr. 1 des KG befreit. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich 

Klage beim Bayerischen Verwaltungsge~ichtshof in 80539 München, Ludwigstraße 23, erhoben 

werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach 

Klageerhebung anzugeben. Das Gericht kann Erklärungen oder Beweismittel, die erst nach 

Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere E;:rmittlungen 

entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung 

des Rechtsstreits verzögern würde und der Kläger die Verspätung nicht genügend entschuldigt 

(§ 87 b Abs. 3 VwGO). 

Der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 

allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch 

durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im 

höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung 

zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen 

Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 
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Die Anfechtungsklage gegen den Planänderungsbeschluss für diese Bundesfernstraße, für die 

nach dem Fernstraßenausbaugesetz vordringlicher Bedarf festgestellt ist, hat keine 

aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Beschluss nach § 80 Abs. 5 VwGO kann nur 

innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe dieses Beschlusses bei dem oben genannten 

Gericht gestellt und begründet werden. 

Hinweis: Die Erhebung der Klage und die Antragstellung auf Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung durch E-Mail sind nicht zulässig. 
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Bauwerksverzeichnis - Nummer255

Legende :

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 1. Tektur

3.  Tektur                       vom  27.02.2009
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur

2 000

K 24/1          Bau - km 24+500,500

Brücke über das Isental

LW = 585 m  ;  LH max = 11,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 100 gon

K 25/1          Bau - km 25+555,000
Überführung eines öffentlichen
Feld - und Waldweges

LW = 42,00(2x21,0) m ; LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 6,00 m ; Kr  = 100 gon

K 25/2          Bau - km 25+687,000
Brücke über einen Graben

LW = 4,00 m ; LH - 2,50 m
B. zw.Gel. = 29,50 m

Aufgestellt:
München, den   27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                             vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den     31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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31a Bauwerksverzeichnis - Nummer Blaueintragung

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer Planänderung

km 24+200 bis km 26+200

Feb. 2009

Feb. 2009

Feb. 2009

Feb. 2009

Planänderung                                 vom 29.04.2011
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den   29.04.2011
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer Planänderung

  P  l  a   n   ä   n   d   e  r  u   n   g  vom 17.05.2013 
zu den Planfeststellungsunterlagen 
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den   17.05.2013 
Autobahndirektion Südbayern

P e i k e r,  Leitender Baudirektor
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1 Hangsicherungsmaßnahmen Dez. 2012 Hiess / Hofmann
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Hangsicherungsmaßnahmen3 Dez. 2012 Hiess / Hofmann

K 26/1          Bau - km 26+331

Unterführung eines öffentlichen
Feld - und Waldweges

LW = 20,00          m;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 100 gon

K 26/1a            Bau - km 26+290,500
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3.  Tektur                               vom  27.02.2009
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur
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K 28/1          Bau - km 28+457,000
Brücke über den Graben 
und Öko - Verbindung

LW = 12,00 m  ;  LH - = 4,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  

K 28/2          Bau - km 28+790,000

Unterführung des öffentlichen 
Feld - und Waldweges,
Graben und Öko - Verbindung
LW = 42,00(2x21,0) m ; LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 6,00 m ; Kr  = 100 gon

K 29/1          Bau - km 29+729,500
Überführung der GVS
Pausenberg - Watzling

LW = 46,00 m ; LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 9,00 m ; Kr  = 100 gon

Aufgestellt:
München, den   27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                             vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den     31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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Planänderung                                 vom 17.05.2013
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den   17.05.2013 
Autobahndirektion Südbayern

P e i k e r, Leitender Baudirektor
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31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 1. Tektur

3.  Tektur                               vom  27.02.2009
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur

2 000

K 30/1          Bau - km 30+555,000

Unterführung der Kreisstraße ED 16

LW = 14,00 m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 90 gon

K 30/2          Bau - km 30+990,000
Unterführung der Staatsstraße 2086

LW = 14,00 m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 50 gon

K 31/1          Bau - km 31+693,500
Brücke über das Lappachtal

LW = 275,00 m  ;  LH max = 15,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m

Aufgestellt:
München, den   27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                             vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den     31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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Aufgestellt:
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Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident
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Planänderung                                 vom 17.05.2013
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den   17.05.2013 
Autobahndirektion Südbayern

P e i k e r,  Leitender Baudirektor
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3.  Tektur                       vom  27.02.2009
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur

2 000

K 32/1          Bau - km 32+792,000

Überführung der GVS "Hainer Straße"

LW = 42,00(2x21,0) m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 9,00 m  ;  Kr  = 100 gon

K 33/1          Bau - km 33+117,500

Brücke über einen Graben 
und Öko - Verbindung

LW = 8,00 m  ;  LH - 2,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m 

Aufgestellt:
München, den   27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                             vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den     31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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Planänderung                                 vom 21.01.2011
zu den Planfeststellungsunterlagen
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Aufgestellt:
München, den   21.01.2011
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer Planänderung vom 25.11.2011
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zu den Planfeststellungsunterlagen 
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Aufgestellt:
München, den   17.05.2013 
Autobahndirektion Südbayern

P e i k e r,  Leitender Baudirektor
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31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 1. Tektur

3.  Tektur                              vom
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur

Bauwerksverzeichnis - NummerG1 3. Tektur

Bauwerksverzeichnis - NummerG1 1. Tektur

2 000

K 24/1 Bau - km 24+500,500

Brücke über das Isental

LW = 585 m  ;  LH max = 11,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 100 gon

K 25/1 Bau - km 25+555,000

Überführung eines öffentlichen
Feld - und Waldweges

LW = 42,00(2x21,0) m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 6,00 m  ;  Kr  = 100 gon

K 25/2 Bau - km 25+687,000

Brücke über einen Graben

LW = 4,00 m  ;  LH - 2,50 m
B. zw.Gel. = 29,50 m

Aufgestellt:
München, den
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                            vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
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Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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K 26/1 Bau - km 26+331,000

Unterführung eines öffentlichen
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3.  Tektur                            vom 27.02.2009
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154 Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur
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Aufgestellt:
München, den 27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                           vom   31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999
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München, den        31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern
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Aufgestellt:
München, den 30.06.2011
Autobahndirektion Südbayern

1
2

Wilddurchlass K 26/1a
Änderung K 26/1

Juni 2011
Juni 2011

Schmidt
Schmidt

Bau einer Grünunterführung K 26/1a 
    und Änderung des BW K 26/1
        km 26+000 bis km 26+600

Feb. 2009

Feb. 2009

Feb. 2009

Feb. 2009

156

26.10.2011

K 26/1          Bau - km 26+331

Unterführung eines öffentlichen
Feld - und Waldweges

LW = 20,00        m;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 100 gon

K 26/1a            Bau - km 26+290,500

Wilddurchlass mit Graben

LW = 25,00 m  ;  LH - 6,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 100 gon

8,00

336,000

as-a-schmidt
26_1

as-a-schmidt
26_1

as-a-hiess
NACHRICHTLICH

as-a-hiess
Linien



as-a-hiess
NACHRICHTLICH



<-Lengdorf
Kr ED 16

Fl.Nr.598

F
l.N

r.
59

8

F
l.N

r.
75

9

Fl.N
r.770/2

F
l.N

r.743

F
l.N

r.1042

Fl
.N

r.1
05

0

A41

A42

A38A38

A38

A37

A39E

A36/
CEF

A40

G2

G3

G4

G3

G6

G6
G4

G4

G4

Auffüll-
  fläche

Auffüll-
fläche

Auffüll-
fläche

Auffüll-
fläche

Auffüll-
fläche

neuer M
ast

neuer M
ast

gepl. Abspannmast

gepl. Abspannmast

Verlegung der 110 kV - Freileitung E.ON Netz GmbH

Verlegung der 110 kV -
Freileitung E.ON Netz GmbH

3
0
+
5
0
0
.0

0
0

3
1
+

0
0
0
.0

0
0

3
1
+

5
0
0
.0

0
0

3
2
+

0
0
0
.0

0
0

K 31/1

K 30/2

K 30/1

Lärmschutzwall
h=7,00m           - 2,50m ü. Grad.
von km 31+510 bis km 31+525

Lärmschutzwall
h = 3,0 m ü.Grad.

von km 31+350 bis km 31+540

Lärmschutzwall

h= 4,0m ü. Grad.

von km 30+580 bis km 30+980

Lärmschutzwall

h= 3,0m ü. Grad.

von km 31+005 bis km 31+090

Lärmschutzwall

h= 3,0m ü. Grad.

von km 31+045 bis km 31+100

Lärmschutzwand

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+980 bis km 31+045

Lärmschutzwall

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+490 bis km 30+530

Lärmschutzwand

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+530 bis km 30+580

Lärmschutzwand

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+900 bis km 31+005

Lärmschutzwallh=  7,00 m             ü. Grad.
von km 31+300bis km 31+510

Lärmschutzwall

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+585 bis km 30+900

Immissionsschutzwand

h= 2,50 m ü. Grad.

von km 31+540
bis km 31+845

Immissionsschutzwand

h= 2,50 m ü. Grad.

von km 31+525  bis km 31+845

Lärmschutzwall
h= 2,0m ü. Grad.

von km 31+845 bis km 32+090

Lärmschutzwall

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+470 bis km 30+535

Lärmschutzwand

h= 3,0m ü. Grad.

von km 30+535 bis km 30+585

Lärmschutzwall
h= 2m ü. Grad
von km 31+845 bis 32+080

R
=

8

R
=

8

A
=

75

A
=

75

R
=

22
0

R=220

A=80

A=80

A=80

A=80

R=225

R
=

22
5

A
=1

00

A
=

10
0

A
=

10
0

A
=

10
0

R
=3

00

R
=3

00
A

=1
00

A=
10

0

0 +
1 4

0 .
9 6

3

0+
16

6.
53

2

0+358.393

0+387.484

0+415.929

0+
56

5.
83

1

0+
61

0.
27

5

0+
64

3.
60

9

0+
74

5.
93

3

B
au

en
de

0+
77

9.
26

6

0+
00

0.
0

00

B
au

be
g

in
n

0+000

0+012.250

A=35
R=100

0+
14

8.
38

2

R=1
00

A=3
5

0+
16

0.
63

2

A=
35

0+
17

5.
04

4

R=-
85

0+
366.517

R
=-85

0+
377.105

A
=

30 0+
458.331

A
=

30
0+

468.331

R
=

90

0+531.321

R=90 A=30

0+541.321

0+620.000

Baubeginn

Bauende

0+000.000

0+041.808

R
=50

A
=35

0+
066.308

A
=

35

A
=

50.249

0+094.363

A
=50.249

R
=-90

0+132.268

R=-90
A=40

0+150.046

A=40

0+213.000

Bauende

Baubeginn Versickerbecken

Absetzbecken

Versickerbecken

AbsetzbeckenEntwässerungsanlage 11

Entwässerungsanlage 12
Entwässerungsanlage 10

Versickerbecken
mit Drosselabfluss

Absetzbecken

Sohle Rigole

K-M
 D

N
 500

D
N

 3
00

454,70

454,20

456,60

456,20

457,20

453,90

453,00

455,00

455,50

456,00

475,90

474,60475,30

1,00/4,50/1,00

1,50 / 6,50 / 1,50

0,75 / 3,00 / 0,75

0,75 / 3
,00 / 0

,750,75 / 3
,00 / 0

,75

0,75 / 3,00 / 0,75

Durchlaß  DN 500

ÖFW
wird asphaltiert

GVS

ÖFW

wird rekultivert

GVS

GVS

wird rekultiviert

wird rekultiviert

Graben

Graben

Graben

gepl. 0,4 kV -
Kabeltrasse

ÖFW 0,75/3,00/0,75
St 2086

8,00 m

8,00 m

Fe
rn

m
el

de
ka

be
l D

eu
ts

ch
e 

Te
le

ko
m

 A
G

Fernmeldekabel Deutsche Telekom AG

Fernmeldekabel Deutsche Telekom AG

Fernmeldekabel Deutsche Telekom AG

Fernm
eldekabel D

eutsche Telekom
 A

G

Fernmeldekabel Deutsche Telekom AG

110 kV - Freileitung  E.ON Netz GmbH

110 kV - Freileitung  E.ON Netz GmbH

110 kV - Freileitung  E.ON Netz GmbH

20
 k

V
 -

 F
re

ile
itu

ng
 S

ta
dt

w
er

ke
 D

or
fe

n

20 kV
 - Freileitung S

tadtw
erke D

orfen

20 kV
 - Freileitung S

tadtw
erke D

orfen

0,
4 

kV
 F

re
ile

itu
ng

 S
ta

dt
w

er
ke

 D
or

fe
n

20 kV - Freileitung Stadtwerke Dorfen

0,4 kV Freileitung Stadtw
erke D

orfen

0,4 kV Erdkabel
Stadtwerke Dorfen

Wasserleitung
Stadtwerke Dorfen

Wasserleitung DN 40
Stadtwerke Dorfen

Wasserleitung DN 90
Stadtwerke Dorfen

75

20 KV Kabel in Schutzrohr

234a

236a

vgl. PFB
S. 406

vgl. PFB
Auflage A.3.5.6

vgl. PFB
Auflage A.3.5.6

X X X XXXXX

2
2
.5

0
2
2
.5

0

bearbeitet

Referat 431

geprüft

Unterlage

Blatt Nr.

Maßstab

Freistaat Bayern
Autobahndirektion Südbayern

Aufgestellt:
München, den 30.04.1999
Autobahndirektion Südbayern

Datum Zeichen

1 :

Projekt: Datei:

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de

aufgestellt

Abteilung 4

gezeichnet

Sachgebiet 43

Datum NameArt der ÄnderungNr.

Planfeststellung

A 94 München - Pocking (A 3)

Neubau
Pastetten - Dorfen

von km 16+980 bis km 34+423

W o l t e r e c k ,  Präsident

Lageplan

Peetz

Rehm

Dr. Wüst

Plotdatum: Luftbild(er), Geodaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

Bauwerksverzeichnis - Nummer255

Legende :

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 1. Tektur

3.  Tektur                               vom  27.02.2009
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

31a Bauwerksverzeichnis - Nummer 3. Tektur

2 000

K 30/1          Bau - km 30+555,000

Unterführung der Kreisstraße ED 16

LW = 14,00 m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 90 gon

K 30/2          Bau - km 30+990,000

Unterführung der Staatsstraße 2086

LW = 14,00 m  ;  LH - 4,70 m
B. zw.Gel. = 29,50 m  ;  Kr  = 50 gon

K 31/1          Bau - km 31+693,500

Brücke über das Lappachtal

LW = 275,00 m  ;  LH max = 15,00 m
B. zw.Gel. = 29,50 m

Aufgestellt:
München, den   27.02.2009
Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident

1.  Tektur                             vom  31.10.2002
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
München, den     31.10.2002
Autobahndirektion Südbayern

W o l t e r e c k ,  Präsident

Schmidt / M.Swita
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31a Bauwerksverzeichnis - Nummer Planänderung

km 30+100 bis km 32+200
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Planänderung                                 vom 29.04.2011
zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 30.04.1999

Aufgestellt:
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Autobahndirektion Südbayern

L i c h t e n w a l d,  Präsident
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B a u w e r k s ve r z e i c h n i s

A 94 München - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen 

Blatt 107 

Lfd. 
Nr. 

km 
(Strecke 
oder Ach-
senschnitt-
punkt) 

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer oder Un-
terhaltungspflichtiger 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

283E 32+440 - 
32+505 
Südlich 

vorübergehende Errich-

tung eines WW 

a) und    b)
Die Eigentümer 

Um den Massentransport zur Deponie für Überschussmassen bei 

Osendorf (lfd.Nr. 281E) während der Bauzeit sicher zu stellen, wird 

auf den Fl. Nr. 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, Gmkg. Watz-

ling, vorübergehend ein WW errichtet. 

Baulänge: rund 370 m 

Fahrbahnbreite: 6,00 m 

Bankette: 2 x 0,50 m 

Kronenbreite: 7,00 m 

Oberbau: Kiestragschicht mit wassergebundener Decke 

Die Kosten trägt die Bundesrepublik Deutschland. 

Im Übrigen gilt Entschädigungsrecht. 

284 25+045 –
32+450 

Rigolen zur Böschungs-
entwässerung 

a) ---
b) Bundesrepublik
Deutschland 

Zur dauerhaften Böschungsentwässerung werden in den unten 
aufgeführten Bereichen Rigolen erforderlich, welche die 
wasserführenden Schichten erfassen und entwässern. Die Rigolen 
sind mit einer Tiefe von ca. 1,5 m und einer Breite von ca. 1,0 m 
geplant. Als typische Achsabstände zwischen den einzelnen 
Rigolen sind 6 m bis 8 m vorgesehen. Die Rigolen sollten 
miteinander Y-artig verbunden werden, bei größeren 
Rigolenlängen können auch mehrere Y-Stränge erforderlich 
werden. 
Die Anordnung der Rigolen ist in der an der Richtungsfahrbahn 
Mühldorf (Fahrbahn A) angrenzenden Einschnittsböschung (süd-
lich der A 94) in folgenden Bereichen vorgesehen: 
km 25+045 bis km 25+700, 
km 25+800 bis km 26+090, 
km 26+470 bis km 26+750, 
km 28+000 bis km 28+400, 
km 29+064 bis km 30+500 und 
km 32+150 bis km 32+400. 

In der an der Richtungsfahrbahn München (Fahrbahn B) angren-
zenden Einschnittsböschung (nördlich der A 94) ist die Anordnung 
der Rigolen in folgenden Bereichen vorgesehen: 
km 25+045 bis km 25+700,  
km 25+800 bis km 26+090,  
km 29+064 bis km 30+500 und  
km 32+250 bis km 32+450. 

Die Höhen der Rigolenoberkanten werden im Rahmen der Aus-
hubarbeiten überprüft und angepasst.  

285 26+620 – 
27+440 
Südlich 

Bohrpfahlwand a) ---
b) Bundesrepublik
Deutschland 

Zwischen km 26+620 und km 27+440 wird eine Bohrpfahlwand mit 
einer Höhe von 3,0 m über Fahrbahnrand errichtet. An den Enden 
wird die Bohrpfahlwand zur Verbesserung der Gestaltung mit einer 
Neigung von 1:5 bis auf 1 m Höhe abgetreppt. 

Die Regelböschungsneigung wird an dieser Stelle von 1:1,5 auf 1:2 
vermindert, wodurch am Böschungsfuß Stützwände erforderlich 
werden, um die bereits planfestgestellten Grunderwerbsgrenzen 
einzuhalten.  

Im Zuge des Voraushubs werden die genauen Bereichsgrenzen für 
die Querschnitte mit Stützwänden überprüft  
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Lfd. 
Nr. 

km 
(Strecke 
oder Ach-
senschnitt-
punkt) 

Bezeichnung a) bisheriger 
b) künftiger 
Eigentümer oder Un-
terhaltungspflichtiger 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

286 29+350 – 
29+750 
Südlich 

Bohrpfahlwand a) --- 
b) Bundesrepublik 
Deutschland 

Zwischen km 29+350 und km 29+750 wird eine Bohrpfahlwand 
errichtet. Die Höhe über Fahrbahnrand beträgt 4,0 m. An den 
Enden wird die Bohrpfahlwand zur Verbesserung der Gestaltung 
mit einer Neigung von 1:5 bis auf 1 m Höhe abgetreppt. 
 
Die Regelböschungsneigung wird an dieser Stelle von 1:1,5 auf 1:2 
vermindert, wodurch am Böschungsfuß Stützwände erforderlich 
werden, um die bereits planfestgestellten Grunderwerbsgrenzen 
einzuhalten. Um eine ausreichende Standsicherheit der Ein-
schnittsböschungen zu gewährleisten, werden darüber hinaus in 
Teilbereichen zusätzliche Sickerstützscheiben erforderlich. 
 
Im Zuge des Voraushubs werden die genauen Bereichsgrenzen für 
die Querschnitte mit Stützwänden überprüft  
 
 

287 29+400 – 
30+000 
Nördlich 

Bohrpfahlwand a) --- 
b) Bundesrepublik 
Deutschland 

Zwischen km 29+400 und km 30+000 wird eine Bohrpfahlwand 
errichtet. Die Höhe über Fahrbahnrand beträgt 3,0 m. An den 
Enden wird die Bohrpfahlwand zur Verbesserung der Gestaltung 
mit einer Neigung von 1:5 bis auf 1 m Höhe abgetreppt. 
 
Die Regelböschungsneigung wird an dieser Stelle von 1:1,5 auf 1:2 
vermindert, wodurch am Böschungsfuß Stützwände erforderlich 
werden, um die bereits planfestgestellten Grunderwerbsgrenzen 
einzuhalten. Darüber hinaus werden in Teilbereichen zusätzliche 
Sickerstützscheiben erforderlich, um eine ausreichende Standsi-
cherheit der Einschnittsböschungen zu gewährleisten. 
 
Im Zuge des Voraushubs werden die genauen Bereichsgrenzen für 
die Querschnitte mit Stützwänden überprüft  
 
 

288 25+045 –
32+750 
 

Einschnittsböschung a) --- 
b) Bundesrepublik 
Deutschland 
 

Die Regelböschungsneigung wird in diesem Bereich von 1:1,5 auf 
1:2 vermindert. 
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